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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Usteri.

Montag, den 6 April 1801., Viertes Quartal. Den i6 Germinal IX^

Gesetzgebender Nach.
Zuschrift der Verwaltungskammer des Cant.

Wallis an den gesezgebenden Rath.
Bürger Representation!

Die fränkische Regierung verlangt von der helvetischen

Regierung die Abtrettung des Watlis. Dieses Begehren
wird uus unter der Gestalt einer Unterhandlung, welche

eine wechselseilige Uebereinkunft zum Ziele hat, vorge.
tragen. Allein Frankreich hat durch die Größe seiner

Macht, durch den glänzenden Ruhm seiner Siege, bey

diestm Vortrage ein solches Uebergewicht, das es der

helvetischen Republik unmöglich scheint, sich seinen Wun.
schcn zu widersetzen. Doch sollen uns die Grundsätze der

Mäßigung und Gerechtigkeit, welche die fränkische Re-

gierung äußert, gänzlich beruhigen. Wir sollen glauben,

daß sie von dem Uebergcwicht ihrer Vorzüge keinen Ge.
brauch machen wolle, daß sie ungeachtet der Ungleichheit

ihrer Macht sich nicht zu entehren glaube, wenn sie von

ihrem Verlangen abstünde, und erkennte, sie hätte von
der helvetischen Regierung mehr verlanget, als sie von
der Achtung und Willfährigkeit ihrer Allierten erwarten
dürfte. In dieser Zuversicht glaubt die Verwaltungskamer
des Cant. Wallis es sey ihre Pflicht, daß sie die Privat-
fache ihres Cantons, dessen Schiksal in Zweifel gesezt

wird mit Eifer unterstütze. Sie hat schon über diesen

Gegenstand ihr Verlangen dem Vvllz. Rathe in drin,
gendstcn Ausdrücken vorgebracht, und hat eine gegrün,
dtte Hosnung dieser werde durch die Weisheit, welche

seine Unterhandlungen leiten, die Republik und unsern

Canton von dieser beyderseits so nachtheiligen Trennung
beschützen können. Nichtsdestoweniger hält in dieser

kritischen Lage die Verwaltungskamer es für ihre Pflicht,
keine Mittel zu verabsäumen, dem Walliser Volke,
weiches ihr seinen Nutzen anvertraut hat, dasjenige

unter allen seinen werthesten Gütern nemlich die unzer«

trennlichc Vereinigung mit der helvetischen Republik zu

erhalten. Ohne den geheimen Gang diplomatischer Cor.
respondenzcn zu stören kann sie vorläufig die Aufmerk,
samkeit des gcsezgebendcn Rathes über den für uns si»

wichtigen Gegenstand, der wirklich behandelt wird auf«

fordern. Euch allein, Bürger Representantcn, kömmt
das Recht zu, Verträge zu bestätigen. Ihr, die Haupt-
sächlich das Band der Vereinigung aller helvetischen Vöt»
kerschaftei, ausmachet, Ihr sollet besonders emvfindcn,
wie viel daran liegt, daß dieses Land nicht geschwächt

werde. Euch überträgt das Wallis die Sorge seiner

lezten Bcschützung.

Das Wallis konnte gar nicht erwarten daß Frank«

reich seine Trennung von der heloetischcn Republik per«

langen würde. Jene Scaatsvcrfassung, welche alle Völ-
kerschafren deS ganzen Helvctiens unter einer Regierung
vereinigte, und auch Wallis einverleibte, wurde ja selbst

von Frankreich proclamirt, imd mit Gewalt der Waffe»
unterstuzt. Frankreichs Waffen hatten zweymal, nemlich
im Jahre 1798 und yy einen Theil des Wallis gczwun-

gen, sich der helvetischen Republik zu unterwerffen, da
seine Einwohner die alte Vereinigung mit der Schweitz
unter dieser neuen Gestalt mißkanntcn, und sich mit
einem großen Theil der Schweitzer verbanden, die neue
Regierung umzustürzen. Das Wallis kann sich nicht
einbilden, daß nach einem Verlauf von zwey Jahre»,
die fränkischen Armeen zurükkommen, um es wieder vo»
der helvetischen Republik zn trennen, und im Name»
ihrer Regierung das Gebäude niederzureissen, welches sie

selbst aufgeführt, und mit Gewalt der Waffen unter,
stüzt hat.

Der im Augstmonat 1798 geschlossene Vertrag gab
schon dazumal dem Canton Wallis die vollkommenste

Versicherung, daß er der helvetischen Negierung umvie
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derruflich einverleibt bleiben würde. Die Bestimmung
der Grenzen, welche darauf folgen sollte, konnte nichts
anders zum Gegenstände haben, als eine gegenseitige Ans.
wcchslung einiger kleiner eingeklammerten Landstriche,
niewal aber die Abtreltung eines ganzen Cantons.

Die Erklärung, welche die Consuln dem gefezgcbendcn

Rathe gaben und der Friedensschluß zu Lüncvillc, hatten
uns vollkommen von aller Sorge für unser künftiges

Schiksal befìcyt. I» der Botschaft vom 12. Nwose
drükren sich die Consuln also ans:

»Die Unabhängigkeit der helvetischen und batavi-

» when Republik soll ftstgeseze und erkannt werden. Un-

» strc Siege setzen den Forderungen des fränkisches Volks
»nichts hinzu. Oestreich soll von seinen Niederlagen
»nicht erwarten, was es durch Siege nicmal würde

»erhalten haben."
Der Friedensschluß von Luneville hat dasjenige ins

Wert gesezt, was dazumal die Absicht der fränkischen

Regierung war, und durch diesen Friedensschluß:
»Gewähren die fränk. Regierung und der Kai «er sich

» wechselseitig die Unabhängigkeit obengemcldter Repub.'
»tiken, und den Völkern, weiche dieselben bewohnen,

»die Freyheit, eine solche Regierungsform zu wählen,

» die sie für die ihremNutzen angemessenste halten werden."
Laut dieses Beschlusses der fränkischen Regierung, hat

das Wailis glauben sollen, cs werde in seiner Vereint-

gung mit der helvetischen Republik, da es von Frank-
reich selbst ist einverleibet worden, sicher, und ruhig blej-
den können. Der Canton Wallis, der sich ein nnzlicher
Mierter Frankreichs gczeiget hat, hat sich schmeicheln

sollen er werde von dieser Republik mit eben so vielem

Großmulh behandelt werden, als vom Kaiser, der so

Zange zu seinem Nachtheile widersclbe gestritten hat. Er
hat sich vvrnemlich schmeicheln solle», er würde niemal
sich dieser Unabhängigkeit und Freyheit, sich seine Regie,

rung zu wählen, beraubt sehen, welche die fränkische Re-
giernng den Völkern, welche die helvetische Republik
bewohnen, hat gewähren lassen. Und wenn das Wallis
heut diesen Vertrag anführet, so geschieht dieses nicht
aus Furcht, er möchte von der fränkischen Regierung

'gebrechen werden, sondern seine Absicht zielet dahin um
Euch Bürger Nepresentanten zu erkennen zu geben, daß

ungeachtet der Ungleichheit der Lage, worinn sich Helve,
tien gegen Frankreich befindet es sich doch mit Zuverficht
einer so großen Zlusopfermig widersetzen kann.

Helvetica ist in den Augen des elften Consuls der Re-
publik nicht das, was das durch seine Waffen eroberte

Deutschland und: Italien waren. Er konnte über ver.

schiedene Theile dieser Länder dispom'ren, und einem

jeden seinen Plaz bestimmen um den Frieden Europens
zu befestige». Aber Helvctien ist eine mir ihm verbündete

Republik. Er hat selbst vie Sorge auf sich genommen,
damit ihre Unabhängigkeit sowohl von der fränkischen

Republik, als von dem Kaiser erkennt und versichert
würde. Wenn seine Armeen sich »och auf dem helvetischen

Boden befinden, so geschieht dieses nur um sein Werk zu

befestigen, und nicht um selbes zu erschüttern. Und wenn

politische Ursachen ihn haben bewegen könne», die Ab,

trellung von Wallis zu begehren so wird er sich leicht

zu andern Verträgen verstehen lassen. Sein durchdrin-
gender Geist, der fähig ist, große Entwürffe zu machen,

und immer fruchtbar an Mitteln, selbe in Vollziehung

zu setzen wird ihm leicht einen andern Weg verschaffen,

seine Absichten zu erfüllen.

Ohne sich zu bemühen, die Absichten des ersten Con«

suls zu enthüllen kann man sagen, daß die politischen

Umstände, welche ihm die Abtretung des Wallis einiger»

Massen wichtig machen können, beynahe eben dieselben

sind, die sie im Augstmonat 1798 waren. Ja es scheint

sogar, daß die seitherigen Ereignisse ihm den Besitz die.

ses Landes weniger nothwendig machen. Zu dieser Zeit

war Piémont nicht gänzlich in der Gewalt der Franken,

wie es wirklich ist. Das Direktorium kannte dazwiial

die ganze Wichtigkeit des Passes durch Wallis; seine

Armeen waren Meister von der Schweiz; da dieses in

seiner Politik von der Gerechtigkeit und dein Großmulh,
die den Bonaparte bezeichnen, weit entfernt war, würde

es kein Bedenken getragen haben, diese Umstände zn

benutzen, um sich diesen Canton eigen zu machen, wen»

es seinen Vortheil dabey gefunden hätte. Nichtsdestowe.

niger hat es laut des Vertrags, der im Augstmonat 1758

gemacht worden ist, selben der helvetischen Republik

überlassen, und sich nur die Freyheit eines militairischen

Passes für die Armeen der fränkischen Republik vorhe,

halten.
Die helvetische Republik kann nicht weniger von dem

Bonaparte hoffen. Und wenn seine große Entwürffe sich

weiter als die Einficht des Direktoriums erstrecken, so M
er ja selbst erfahren daß nichts sey, was er nicht von

diesem Canton in dem einfachen Zustande der Allianz

mit Frankreich erwarten könne. Seine Armeen sind d»

erhalten, die Wege über die Berge eröffnet, und die

Artillerie über beynahe unersteigliche Höhen von den

Einwohnern getragen worden. Der Durchzug der Po»»'

partischen Armee über den St. Ber«ardsberg, wovon

noch ganz Europa ertönet, bezeuget hinlänglich die-bt-



wundernswürdige Anstrengung der Walliser, und giebt

dem ersten Consul die Versicherung, daß wenn sie auch

schon nicht mit Frankreich vereinige: werden, er doch von

ihnen alles erwarten kann, was er immer von seinen

eignen Mitbürgern fodcrn könnte.

Laut dieser Anmerkungen hat man Grund zu glau-
bcn,die fränkische Regierung werde auf dem Begehren,

haß der Canton Wallis an Frankreich abgetreten werde,

nicht verharren daß es möglich wäre, diese Regierung

zu bereden, daß sie sich begnügte, wenn ihr der militairi-
sehe Paß durch diesen Cgntow, der ihr schon laut dcö

1798 geschlossenen Bündnisses ist gestattet worden, nach

ihrem Gutdünken versichert würde. Die großmüthige

Art, womit sie ihre'öffentliche Dcclarativnen geäussert

hatte, und die spätern Verträge, erlauben allen Canto,
nen Helvetiens, von ihr mit Zuversicht die versprochene

Unabhängigikeit zu fodcrn; und der Canton Wallis hat
besondere Ansprüche auf das persönliche Wohlwollen des

ersten Consuls, der ihm, wenn er auch keinen andern

Titel hätte, zu hoffen erlaubte, er werde nie gezwungen
werden, sich wider seinen Willen von der helvetischen

Republik zu trennen.

Dieser Wunsch, den die Verwaltungskammer euch

B. Rcprcsentantcn vorträgt, ist beynahe im ganzen
Canton einstimmig. Freywillige Zuschriften der Gemein-
den bezeugen ihn. Das Stillschweigen anderer, welche

mit Behutsamkeit den Ereignissen entgegen sthen, leget

genugsam an Tag. daß man ihnen die vollkommenste

Freyheit, ihre politischen Meinungen zu äusscrn, ge-

lassen hat. Obwohl besonderer Vortheile halber bey

einigen einzelnen Personen, ja sogar in ganzen Gemein,
den die Gesinnungen getheilt sind, so kann man doch

aus allen Umständen mit Grunde vermuthen, daß

wenn alle Bürger aufgefordert würden < ihre Gestnnun-

gen zu eröffnen, eine mächtige Mehrheit laut für den

Wunsch sich erklären würde, nicht von der helvetischen

Republik gelrennt zu werden.

Dieses ist der Wunsch, V. Zü-presentanten, eines

einfachen Volkes, bey dem die Gewohnheit seit mch-

per» Jahrhunderten eine unauslöschliche Neigung zur

Schweitz eingeprägt hat; eines Volkes, welches wie
beynahe die ganze übrige Schweitz, keine andere Politik
kennt, als diejenige, steh in stuier Unabhängigkeit zu

erhalten und mit seinen Nachbarcn im Frieden zu lc-

b'N; weiches ohne Ehrgeitz auf seinen Bergen sich Ml?
-mit der Viehzucht beschäftiget; eines Volkes, welches

fest an die Vereinigung mit der Schweitz angeheftet
ist, weil alle Verhältnisse des KarakterS, der Sitten,
Gebräuche und lokalen Umstände ihm früher oder spä-

ter eine allgemeine und seinem Geist angemessene Regie-

rung gewähren; eines tapsern und redlichen Volkes,
welches das Unglück der Schweitz auch in jenen Tagen,
wo ihr Ruhm verfinstert und ihr Wohlstand zernichtet '.ff,

nicht von seinen alten Alliertcn hat trennen können; wei.
ches ein fortdaurendes Mißvergnügen fühlen würde,
wenn es ihr Loos mit ihnen nicht mehr theilen könnte.

Rcpresentanten Helvetiens! Ihr werdet niemchs zu-

geben können, daß Wallis getrennt werde. Seit Jahr.
Hunderten stund dieses Land, ungeachtet seiner Unab»

hängigkeit, mit der Schweitz im engsten Bündnisse ,-

und war ein Mitglied deS helvetischen SlaatSkörvers.-

In den leztcrn Zeilen weit mehr durch die Hoffnung,
mit der Schweitz vereinigt zu bleiben, aufgemuntert,
als durch die Furcht der Waffen denen es bald darauf
verwegen getrozt hakte, gezwungen, hat es sich wieder

mit der helvetischen Regierung vereinigt. Es war auch

die Zuneigung der Walliser zu der Schweitz die sie in'
den partiellen Insurrektionen, welche sie so theuer be«

zahlt haben, in den Irrlhum geführt. Bedauert fie,'
aber beschuldiget sie nicht, daß sie sich von den Schwei.
zern haben trennen wollen, da sie hcnt sich auf das

engste mit ihnen verknüpfen, da sie heut von diesem al.
ten helvetischen Bunde, der durch eine lange Reihe der'

Generationen geheiliget ist, Gebrauch mache» wollen ;
traget kein Bedenken frey zu sagen, das es nicht in curct
Gewalt stehe, selben im geringsten zu verletzen, daß Ihr'
in die Trennung keineswegs einwilligen könnet.

Wenn der Wunsch des Walliser Volkes wenn die

wechselseitige Verbindlichkeit der Schweitzer unter ihnen

Schranken sind, die von euch nicht können überschritten'

werden, so verdient dieser Gegenstand ebenfalls von dem'
ersten Consul mit grösserer Ueberlcgung und Billigkeit
erwogen zu werden, als die Kabinette der Mächte in
ähnlichen Fällen zu thun pßegcn. Seit dem Augstmy.
nate 1798, da Frankreich selbst alle Völ5.r Heivetiens
unter eine Regierung gebracht und selbe befestiget, seiti
dem es mir diesem neuen Slaarc ein enges BündmK
geschlossen hat, hat die helvetische Republik von diesem

Bündniß keine andere, als unglückliche Früchte gcsam--
melt. Ihr Land ist zum Kriegstheater geworden ; zahl--
reiche Armeen, eine nach der andern, haben es erschöpft';-
alle Gattungen des Unglücks, die der Krieg nach sich'

ziehet, haben sich vereinigt über diese verheerten Ge-
gcnden verbreitet; der Unterhalt der Truppen seiner AU
liertcn hat ihm zahllose Lieferungen gekostet. Der Zu--
stand von Schwäche, worein diese Republik ist versizU

worden, hat sie einigermaßen in den Augen Europens'
verächtlich gemacht ; à ihre Lag« soll deßwegen ,in»



den Augen der fränkische» Republik, für welche sie sich

erschöpft hat, desto mehe Gewicht haben. Diese
.Schwäche soll eher eine Bewegursache seyn, dasjenige

zu erhalten, waS immer sie von ihrer Regierung im
Namen der Billigkeit und des Völkerrechtes verlangen
könnte. Wenn dergleichen Rechte m politischen Unter-
Handlungen einiges Gewicht habe», so können sie von
niemMjd besser erkennt und geschäjt werden, als von
.einem Manne, dessen Seelcngrösse den Ruhm seiner

Waffen weit übertrift.

Zu allen schmerzhaften Aufopferungen, welche die

helvetische Republik wegen der Allianz mit Frankreich

hgt machen müssen, hat Wallis allein unter den Au-

gen des ersten Consuls, weit mehr beygetragen, als

man hatte glauben können, daß es memchlicher Weise

laut seiner Armuth, laut der engen Grenzen semes Be-

zirkes, seiner Bevölkerung möglich wäre.

Für die Belohnung ihrer treu geleisteten Dienste ver>

langen alle Cantone der Schweitz zusammen, und be-

ssnders der Canton Wallis nichts anders, als den

einzigen Vortheil, nicht von einander getrennt zu wer-

den; sie begehren nichts anders, als die Untheilbarkeit
der helvetischen Republik; daß sie in selbigem Zustande

erhalten werde, wie sie durch Antrieb und die Gewalt
Frankreichs selbst ist gestiftet worden; was Frankreich
selbst durch Verträge gutgeheißen, und kraft der Ge-

rechtigkeit beobachtet hat. Sie verlangen es noch als

einen Akt der Wohlthätigkeit und der Großmuth, und

sie werden nicht umsonst dergleichen Federungen ange-

bracht haben.

Beschützet also B. Representanten, die Untheilbarkeit

der helvetischen Republik, und besonders den Canton

WalliS, mit ftner Beharrlichkeit, die allein ihn retten

kann; dazu berechtiget euch die Anhänglichkeit aller

Cantone, dze sie zu ihrem alten Bundsgenoffcn blicken

lassen. Verstärket das Zutrauen zu dem ersten Consul,

der geneigt ist, gegen die helvetische Republik alle Ach-

tung zu behalten, die er von Seiten der übrigen
Mächte ihr versichert hat.

Ergreisset alle fügliche Mittel, diesem so berühmten

Oberhaupte der fränkischen Republik unter die Augen

zu legen, daß seine Grösse, sein Ruhm und seine Groß-
muth von ihm fordern, selbst die Verträge zu halten,
deren Erfüllung die helvetische Republik von einem so

mächtigen AUierteu umsonst fordern würde.

Daß die Vereinigung aller Cantone Hclvetiens in
«ine einzige Republik unversehrt bleibe, so wie sie von

Arqykreich selbst in jenen Zelten, wo seine Politik die

Billigkeit und Mäßigung mcht zum Grund hatte, ist
bewerkstelliget worden.

Daß diese Vereinigung der einzige Vortheil sey,

wodurch die Völker Hclvetiens alles Unglücks wegen,
das der Vertrag von 1798 ihnen auf den Hals gezogen

hat, können entschädiget werden, und daß sie zum Lohne
mühsamer Dienste und grosser Aufopferungen, die die-

scr Vertrag dem ganzen Helvetic» und besonders dem

Canton Wallis verursacht hat, nichts anders als des-

sen Erfüllung verlangen.
Stellet Bürger Representanten, dem ersten Consul

vor, daß die helvetische Republik, und besonders der

Canton Wallis, sich eben so sehr auf sein Wohlwollen
und seine natürliche Billigkeit, als auf den Vertrag
verlassen, und mit Zuversicht hoffen, von ihm zu erhal.

ten, daß er für die Wünsche aller Bürger Helveticas
einige Achtung habe, die sich zu allen Mitteln bequc.

men lassen, wodurch seine Absichten, die ihn verleitet

hatten, die Abtretung deS Wallis zu verlangen, könn,

ten erfüllt werden, ohne länger auf diesem Begehren

zu verharren.
Bürger Volksreprcsentantcn! Es ist n» diesem Au-

genblicke nicht nur um den Vortheil des Wallis, son.

dern des ganzen Hclvetiens zu thun. Die Augen aller

Cantone sowohl als des WalliS sind auf euch, als

seine Stellvertreter gerichtet; die ganze Schweitz erwar-

tet in diesem critischen Zeitpunkt von euerer Klugheit

und euerer Entschlossenheit ihre Rettung — in einem

Zeitpunkte, wo das alte und den Schwcitzcrn so liebe

Bünduiß mit einem so gefährlichen Angriffe bedrohet

wird. Sie hoffet, der Genius unserer Voreltern werde

eucre Rathschläge leiten und euch ohne Unterlaß vor

die Augen legen daß euere Namen nnt dieser wichtigen

Epoche der Geschichte unsers Vaterlands verknüpft sind;

daß sie von Generation zu Generation unsern späteste«

Enkeln werden überliefert werten; daß sie von Munde

zu Munde sich in die Ausdrücke der Erkenntlichkeit oder

des Mißvergnügens mischen werden, die ihnen diese

wichtige Unterhandlung eingeben wird — diese »ich!

nur für uns, sondern für unsere späteste Nachkommen«

schaft so wichtige Unterhandlung, welche das endliche

Schicksal unsers Vaterlandes bestimmen wird. Zur

Vollendung diestS so grossen Geschäftes seyd Ihr be-

rufen. Gruß und Hochachtung!
Sitten den 2;. Merz >821.

Die Glieder der Äerw. Kammer, A n g u sti » i.

Derivaz. Roten. Vaney, All et.

Im Namen der Vcrwaltnngskammer,

der deutsche Sccrctair, Von »in-
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Dienstag, den 7 April 18O1. Viertes Quartal. Den l? Gerinmal IX. ^

An die Wolînenten.
Da mit dem Stück z-2, das vierte Quartal des

neuen S ch w. Republikaners zu Ende geht,

so sind die Abonnenten ersucht, wann sie die Fort-
sitzmig ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Zibon-

neiuent für daS fünfte Quartal ungesäumt zu er-

neuern.

Die S te m pe lgc b à h r, welcher von nun an die

ZeitmigSblätter unterworffcu sind macht eine Erhöhung
des Preises derselben unvermeidlich. Das Abonnement

für das fünfte Quartal ist also 4 Fr. 5 btz. in Bern,
und z Fr. 5 btz. ausser Bern, wogegen der Republik»!,

«er postsrcy geliefert wird. Die Abonnenten werden

leicht bemerken,, daß bey dieser sehr mäßigen Prciserhö-

hung mehr als ein Drittel der Stempelgevühr von dem

Verleger selbst getragen wird.
Der Neu? Schweizerische Republikaner ist die FortsciMg

folgender Platter, von denen noch Exemplare um beygesezrc
Preise zn haben sind:

Der Schwci;. Republikaner, z Baude, jeder zu s Fr.
Supplement dam - Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, Bande, jeder zu s Fr.
Neue» republikanisches Blatt, i Band, 4 Fr-
Neuer schweizecischer Rcpnvlttamr 4 Quartale, jcdcS zu

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,
sollen in ewigen Supplementsteinen nachgeliefert werden,
,'ovald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten fur diese Sup-
plemente gefunden hat. Man pränumerlrt für das erste Hest
mit z Fr/ bey dem Herausgeber oder bey I. A. Ochs.

Von v.n Registern zu odigen Gammlunaen find bis'dah'.n

drey zu den z Bänden deS schweizerische RepnbiikaucrS und
dasjenige zum ersten Band des TagblattS erschienen : die ubri-
gen ssllenj nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 14. Merz.
Fortsetzung.

Beschluß des Geftzvorschlags übec die Baupolizey.

4. Wird der in obigen Artikeln vorgeschriebene Ter-

min versäumt, so ist zwar das Recht desjenigen,

der gegen den Bau gegründete Einwendungen zu ma,
chen hat, nicht vernichtet; allein der Opponent ist

in diesem Fall gehalten, dcmienigen, der den Bau
unternommen, alle deßhalb gehabten Kosten und
Schaben zu ersetzen, und zwar soll dieser Ersatz im
Fall des Art. ; durch den Staat geschehen, dem
aber der Rückgriff gegen seine saumseligen Beamten
offen bleibt.

5. Die Verwalrungskammern sollen aus die ihnen
gegebenen Gründe hin, wenn sie solche in Voraus-
fttzuug ihrer thatsächliche» Richtigkeit erheblich sin»

den, den Baulustigcn alsoglcich in seinen Gegen,
gründen vernehmen, auch erfoderlichen Falls einen

Augenschein einnehmen lassen, und nach also un-
tersuchtcr Sache, entweder den Bau untersagen, oder
aber erklären, daß der Forlsetzung desselben kein

Hinderniß im Weg stehe.

6. Derjenigen Parthey, die sich durch diese Vcrfü«
gung der Perwaltungökammer beschwert glaubt,
steht der Rekurs vor den Vollz. Rath offen; nur
muß sie die Vorstellung, welche sie von dgher dem»

selben einzureichen hat, inner 14 Tagen, nachdem

ihr die Verfügung der Verwallungskamnier wird
eröffnet worden seyn, entweder dem Regieruugs»
statthalter des Cantons zu Handen des Vollz.
Raths, ober aber dem Vollz. Rath selbst eingeben,
so wie auch ihrer Gcgenparthcy kund thun; unter
Folge der E»sitzung des Rechts der Weiterszirhung.

7. Von dem Augenblick an, wo dem Baulustigcn
durch die Vcrwallungskammer Kenntniß eMeilt
worden, daß Einwendungen gegen sein Vorhaben
gemach: worden, bleibt demselben bis Auslrag der

Sache die Ausführung seines Baus unter Bedro-
hung der im 1. Artikel bestimmten Buße und Fol-
gen nntersagt.
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z. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, öffentlich be-

kannt gemacht und an gewohnten Orten angeschla«

gen werden.

Die Polizeycomwißion erstattet folgenden Bericht,
der für z Tage ans den Canzleytisch gelegt wird:

B. Stüdti von Wasserflo!), Distrikt Lichlmsteig
Canton Sentis, stellt Ihnen V. G. in einer Belilio»
vor: daß im Toggenburg die Besugniß, Tavernen-

wirthschaften zu ertheilen, vormals den Landvöglen zu-

gestanden habe; daß in dem Zeilpunkt, wo der Abt
von St. Gallen seine Svuverainitàtêrcchte in die Hände
des VeikS niederlegte, dieses einen Landammann in
ter Person deS gegenwärtigen B. RegiecungSstatihalter

Volt erwählte, und demselben alle Rechte der ehemali-

gen Landvögte übertrug, und daß ihm dem Petenlen

von diesem Beamten ein Tavernenrechl sey ertheilt war»

den, das sofort eben so rechtmäßig bestehe als die der

übrigen alten Tavcrnenwirthschaften, und nicht, wie

so viele andere, auf die allein das Gesetz vom 20. Nov.

,8oo sich beziehe, eine Folge der durch das Gesetz

vom iy. Okt. 1798 eingeführten Gewerbsfreyheit sey.

Nun wolle, laut eines Schreibens des Ministers des

Iniiern, dieses sein besitzendes Tavernenrechl nicht un-

ter die alten vormals bestandenen, deren Beybehaltung,
der iste Abschnitt des §. 6 erwähnten Gesetzes anord-

net, gezählt, und da zwey Tavcrnenwirlhe an der

Munizipalität sitzen und er kein Zeugniß über die Noth,
wendigkeit seiner Wirthschaft erhallen könne, so wolle

ihm solches von der Vcrwaltungskammer gezuckt werden.

Diesem zufolg bittet er bey seinem Tavernenrecht
geschüzt zu werden.

Wenn die Polizeycommißion glaubte, daß es der

Fall wäre, von der gesetzgebenden Gewalt aus über

diese Petition zu verfügen, so würde sie euch B. G.
auf die Verhalten des Abschnitts Z. 6 eucrs Gesetzes

vom 20. Nov. >800 aufmerksam mache», der von
Wirthschaften redet, die vor Uniänderung der oormali-
gen Verfassungen existierten, und untersuchen, ob der

Ursvrung des Wirlhschaftsrechts des B. Stüdli jenseits

oder diesseits dieser gesetzlich bestimmten Epoche fällt;
und wenn je diese Untersuchung zu des Petcnten Gun-
ßen ausgefallen wäre, so würde sie ihnen vorgeschlagen
haben, über die faktische Richtigkeit der Vorgeben
dieser Petition, die von keinen Beylagen begleitet und

ron keinem Beamten beglaubigt ist, vorerst Erkundigun-
gen-einzuziehen; allein cuere Commißion Halter davor:
Sie V Gi haben über diese Petition nichts zn verft'i-

gen, da- der mchrerwähnte Abschnrtt des 6. ZV bestickt

vorschreibt, daß derjenige, der sich durch die Zurück,
Ziehung eines vor dem in erwähntem Gesetz angegebenen

Zeitpunkt bestandenen Taverncnrcchts benachthejligk

glaubt, über die daherigc Verfügung der Verivaltmigs.
kammer sich vor dem Vollz. Rath beschweren kann.

Begründet also auf das gesetzliche Dispositif dieses

Abschnitts, das den Petenten an den Vvllz. Rath
weist, räth die Commlßwn an, in des B. Studies
Petition nicht einzutreten.

Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. G. In der Kixchgemeinde Cvrsier < Distr. Vivis,
Cant. Leman, bestanden seil uralte» Zeiten besonder«

Polizeyreglemente in Betreff des Ein. und Auskeltern

ihrer Weine. Besondere Leute waren zu diesem Ge-

schäfte bestellt. Sie hatten die dazu erforderlichen Ge-

räthschaften, und ohne ihr Beyseyn durfte kein Wein

weder ein. noch ausgekcllert werden. Für ihre dqhc.

rigen Bemühungen erhielten die bestellten Beamten einen

dürftigen Lohn; sie konnten sich jedoch auf der Menge

erholen und waren daher im Stande, eine gewisse

Summe an die Gemeinden selbst abzugeben, was denn

zu Bestreitung von Gemeindsauslagen verwendet ward.

Diese wohlthätige Einrichtung die, wenn ihr psticht-

mäßig nachgelebt worden ist, vor Vermischung oder

Verfälschung des Weins schüzre; die dem Käufer ein

rechtes Maaß zusicherte und die den dortigen Einweh-

ncrn ihren Weinverkehr erleichterte — die fand aber

in der Revolution ihr Grab. Die Gründe dieser Stö-

rung sind zwar nicht angegeben; sie werden aber wohl

von Niemandem verkannt werden.

Nach einer zjährigen Unterbrechung wagen es doch

jezt die Vorsteher der 4 Gemeindsvcrwaitnngen, welche

sich in dem Kirchspiele Cvrsier befinden, um die Wie-

dcremführung ihrer althergebrachten Ein - und Auskel-

lernngsverordnungen zu bitten.

Bey der daherigen ttntersnchung hat' nun die Poli-

zeycommißion nichts gefunden, was ihr dabey anstößig

gewesen wäre; es schien ihr im Gegentheil erwünscht

zu seyn, wenn dergleichen dem sichern Verkehr zuträg-

liehe und ganz besonders gegen Betrug gerichtete An-

stalten, allgemeiner gemacht werden könnten. Indesso

doch hat es ihr geschienen daß die Einführung ahnst-

ctwr Polizeycinnchtungcn niebt vor den gesetzg. Rath

gehöre, indem sie ia nach dem Munizipailtätsgesetz ganz

von den Orlsbehörden abhängen, in so fern sie

gegen allgemeinere Grs-tze oder Beschlüsse verstoßen
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«Ver auch die Freyheit der Bürger^ zu sehr becintrâch-

tigen würden.

Ihre Commißio» trägt demnach darauf au, die

genannte Petition, hierauf begründet an die Volizie-
hung zu übermachen, damit sie den dahcrtgen Gegen-

stand entweder selbst oder durch die betreffende Can-
lonsbehörde des nähern untersuchen und je nach den

Umständen das Angemessene darüber verfügen lassen

könne, wobey denn aber auch vorzüglich darauf zu

achten seyn wird, daß ein solches nach seiner Anlage
sehr nützliches Institut, nicht erwan ausarte und zu

einer Finanzspeculation der Gemeinden heruntersinke.

Die Pctitionencommißion berichtet über folgende Ge.
gekstände:

r. Die Munizipalität der Gemeinde Locarno, Cant.
Lugano, beschwert sich über einen Brief der Verwal-
tuiigstammer vom 24. Hornung, welche höhern Befeh-
lcn zufolge, der Gemeinde Locarno allein auftraget,

'den Mililairdienst der in dieser Gemeinde zur Besatzung
stehenden helvetischen Truppen zu versehen, so daß sie

die Unkosten der Caftrnierung und dazu nöthigen Ge-

rälhschaftcn tragen, und Holz und Licht für die Wache,
zugleich die nöthigen Transportmittel zu Wasser und

zu Land für die helvetischen und fränkischen Truppen
liefern muß. (Die Forts, folgt)

Anzeige der Vorlesungen welche beym medi-
zinisch-chirurgischen Institut in Zürich,
vom May 1801, bis May 1802 gehalten
werden.

Der Beyfall, den unser medicinisch - chirurgisches

Institut schon eine lange Reihe von Iahren genoß und
das Zutrauen das noch izt studierende Jünglinge, nicht
nur aus unserem Canton, sondern auch aus entfernte-

ren Gegenden unserer Schweiz, dtcstr Lehranstalt scheu-

ken — noch izt, wo seit einigen Iahren ähnliche gemein,

nützige Anstalten auch in andern Cantoncn errichtet

worden sind — belebt unsern Eifer sue die Erhaltung
dieser Anstalt aufs neue; und das dankbare Andenken

mancher unserer ehmaligcn Schüler, nebst der Ueber-

zeugung, in unserer Anstalt, zur Bildung manches wür-

digen und geschähen Arztes in unserem Vaterland mit-
beygetragen zu haben, giebt uns die angenehmste Auf-

muntcrung zu weiterem uncnnüdcten Forlarbcircn.
Nur die kriegerischen Auftritte, die in den lezten Iah.

ren unsere Stadt so oft und so nahe bedrohten und in

dem lezten halben Jahre, eine noch nie so lange danrenve

bösartige PvkeneMniie, verbunden mit andern fast

eben so allgemein herrschenden Krankheiten, nöthigten
uns jede andere Beschäftigung bey Seite zu setzen —>

und sezten uns, auf eine unangenehme Weise, ausser

Stand, den Wünschen, Erwartungen und Forderungen
unsrer Studierenden entsprechen zu können: Izt aber sehen

wir mit Freuden alle diese traurigen Hindernisse beset-

tiget, und uns dadurch in den Stand gesezt, einer un-
serer angenehmsten und angelegentlichsten Beschäftigt»:-
gen, die Stunden unserer Muße widmen zu können, und
so unserer Anstalt aufs neue den Beyfall zu erwerben,
den sie schon lange allgemein genoß, besonders, da einige
thätige Mitarbeiter, sich aufs neue zu diesem Zwek mit
uns vereiniget haben.

L e k li o n s-Verzeich n i ß.
Doktor und Cauonikus Nahn, erklärt Dienstags,

Donnerstags und Frcytags am Abend von 5 —- 6 Uhr
die specielle Therapie der fi.berhaftcn Krankheiten.

Doktor Meyer wird wöchentlich einmal die Theorie
der Salze und Metalle vortragen.

Doktor Hirzel giebt wöchentlich vier Stunden in der'
Naturgeschichte und zwey Stunden in der Gebiulshniss
Unterricht. — Sollten sich Liebhaber zu einem Ctinicukch
zeigen, so wird er auch diezes einzurichten trachten.

Sradtarzt Meyer lrägi am Montag, Dienstag < Don-
ncrstag und Freytag Morgens von 6 — 7 Uhr die Chi-'
rurgie vor, und haltet Montags und Freytags um zs>

Uhr ein chirurgisches Clinicum im Hospital.
Doklor Schinz älter wird am Mittwoch und Samstag-

Abends von 5 — 6 Uhr die Arzneymittellehre nach Gcse-
nius abhandeln; im Sommerhalbjahre Montag und
Frcylagvon »-^4 Uhr die'theoretische und praktische
Botanik vortrage» — im Winterhalbjahre in nemlichen
Stunden, mit Versuchen begleitete Vorlesungen über

einige auserlesene Gegenstände der Chemie, z. B. über'
die chemischen Verwandschaftenj über die Luft und
künstlichen Gasarlen, über die Salze u. s w. halten.

Doktor David Rahn wird Montag und Freytag von'

li— Uhr und Dienstag und Donnerstag von g —^
Uhr die Pathologie der chronischen Krankheiten, und
Mittwoch und Samstag von z — 4 Uhr die generelle
Pathologie vortragen.

Doklor Lavater älter wird Dienstags und Donner-
stags von li—i-Uhr über Frauenzimmer- und Kin-
derkrankheiten lesen.

Doktor Nahn igr. wird wöchentlich viermal die Php-
siologie — und zweymal die medizinische Encyclopädie

vortragen.
Doktor Schinz igr. wird Montags, Tàstags ftmh
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